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Fachtagung Kinderschutz in Kindertagesstätten 
 

„ Kinder schützen - aber klar!“  
 

Lokales Netzwerk Kindeswohl und Kindergesundheit 
Hagenbach, 16. September 2009 

 
 
 
Programm 

1. Grußwort des Sozialdezernenten Herr Strunk 

2. Vortrag: Die Umsetzung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII 

3. Fragen und Anliegen der Teilnehmer zum Thema (Gruppenarbeit) 

4. Vorstellung des Kinderschutzdienstes 

5. Verfahren im Jugendamt zu Kindeswohlgefährdung 

6. Kooperationsvereinbarungen & offen gebliebene Themen 

(Gruppenarbeit) 

7. Abschluss 
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1. Grußwort des Sozialdezernenten Herr Strunk 
 
Herr Strunk begrüßt die 
anwesenden Teilnehmer. 
Den Kindertagesstätten 
kommt als erste Institution, 
die von Kindern besucht 
wird, im Kinderschutz eine 
besondere Bedeutung zu. 
Daher ist er besonders 
erfreut über so viel Interesse 
an der Fachtagung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Vortrag: Die Umsetzung des Schutzauftrags nach § 8a SGB VIII 
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3. Fragen und Anliegen der Teilnehmer zum Thema 
 
Die Fragen wurden in Kleingruppen gesammelt und anschließend im Plenum von der 
Referentin Frau Thiesmeier beantwortet. 
 
An wen wende ich mich, wenn ich eine Kindeswohlgefährdung vermute?  
 

- die Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung muss immer durch mehrere 
Fachkräfte erfolgen, niemand kann dies alleine; es gibt zu viele subjektive 
Faktoren, die zu einer „gefährlichen“ Einschätzung führen können 

- ein interner Ablaufplan in der Kindertagesstätte ist hierfür erforderlich; Anregungen 
hierzu:  

·  Wie oft treffen sie sich im Team? 
·  Abstimmung zunächst mit einer Kollegin / einem Kollegen sinnvoll 
·  die Leitung informieren 
·  Einschaltung des Kinderschutzdienstes (als insoweit erfahrene Fachkraft) 
·  Elterngespräch 
·  ggf. Einschaltung des Jugendamtes 

- warten Sie nicht, bis Sie es nicht  mehr „aushalten“ - wie geht es dann dem Kind!? 
 
 
Gibt es die Möglichkeit, eine Familie anonym beraten zu lassen? 
 

- grundsätzlich können Sie eine Familie sowohl mit den Mitarbeitern des 
Kinderschutzdienstes als auch dem Jugendamt anonym beraten; Sie müssen 
keinen Namen von der Familie nennen 
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Gespräche mit Eltern / Befürchtungen bei Meldungen: Aufstand der Eltern / Kind wird der 
Einrichtung fern gehalten (Abmeldung) / persönlicher Schutz vom Erziehungspersonal / 
Konfliktübertragung auf das Kind 
 

- wichtig ist die Gesprächsführung (Wie sage ich es? Wie frage ich?) 
- Struktur für das Gespräch (was muss sofort gesagt werden, was später?) 
- Keine Gesprächstechnik gibt endgültige Sicherheit 
- in der Kindertagesstätte ist intern zu klären, wer solche Gespräche führt, z.B. 

inwieweit kann eine Unterstützung durch die Leitung erfolgen 
- der Kinderschutzdienst kann als „insoweit erfahrene Fachkraft“ gemäß § 8a SGB 

VIII zur Beratung hinzugezogen werden; er kann bei der Vorbereitung des 
Elterngesprächs unterstützen 

- Gespräche mit aggressiven Eltern sind gut vorzubereiten; überhaupt ist die 
Gesprächsführung im Elterngespräch sehr wichtig (s.o.) 

- die Befürchtungen sollen das Personal jedoch nicht davon abhalten, ein Problem 
anzusprechen 

- kommt das Kind am nächsten Tag nicht, besteht ein berechtigter Grund zur 
Sorge; in diesem Fall ist sofort eine Meldung an das Jugendamt zu machen 

 
  
 
Was tun, wenn nur ein Elternteil mitarbeitet? 

 
- vermeiden Sie, selbst in die Auseinandersetzung der Eltern zu geraten 
- lassen Sie sich nicht auf die Seite des „aktiven“ Elternteils ziehen 
- zu bedenken ist: Während die Eltern Unterstützung durch Rechtsanwälte etc. 

haben, hat das Kind niemanden -> daher ist es erforderlich, konsequent den 
Blickwinkel des Kindes einzunehmen und sich nicht in Parteilichkeiten zu begeben 

- Ausnahme: durch einen Elternteil sind Beschädigungen für das Kind zu 
befürchten 

- bei einem „Rosenkrieg“ ist eine gute Kooperation mit dem Jugendamt wichtig 
 
 

Möglichkeiten und Grenzen der Kindertagesstätten / Wie weit geht der Auftrag für 
KiTa´s?  
 

- wichtig ist, dass Sie die Ängste und Sorgen der Kinder ernst zu nehmen; als 
Erzieher sind sie quasi das „Sprachrohr“ nach außen 

- grundsätzlich gilt: Die KiTa´s haben keinen Ermittlungsauftrag!  
- bei Verdacht auf eine Gefährdung ist wie oben beschrieben ein interner 

Ablaufplan wichtig (Abstimmung mit Kollegin, dann Leitung etc.) 
- konkretisiert sich der Verdacht, ist der Kinderschutzdienst und dann ggf. das 

Jugendamt einzuschalten 
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- sie dürfen z.B. nicht in der Schule des Geschwisterkindes nachfragen, dies ist ggf. 
Aufgabe des Jugendamtes 

- auch sind Sie nicht befugt, bei einem Umzug der Familie, Informationen an die 
neue Kindertagesstätte weiter zu leiten; in diesem Fall können Sie sich von den 
Eltern eine Einwilligung unterschreiben lassen, dass die KiTa Informationen an die 
neue KiTa weiter geben darf 

 
 

Was mache ich, wenn z.B. eine alkoholisierte Mutter ihr Kind aus der KiTa abholen will? 
Muss ich das Kind heraus geben? 
 

- Geben Sie das Kind in einem solchen Fall nicht heraus, da von einer Gefährdung 
für das Kind auszugehen ist 

- Informieren Sie das Jugendamt 
- Informieren Sie die Polizei, wenn z.B. die Mutter randaliert oder alkoholisiert mit 

dem Auto Heim fahren möchte 
- in einer solchen Situation müssen Sie als Mitarbeiter der KiTa den Konflikt mit den 

Eltern zugunsten des Kindes riskieren 
 
 
Wie gehe ich damit um, wenn ich den Eindruck habe, dass Kinder psychisch unter Druck 
gesetzt werden? 
 

- dies ist in der Praxis schwer greifbar 
- Sorgeberechtigte sollten mit der Einschätzung konfrontiert werden – und zwar 

möglichst so, dass sie den Kontakt nicht abbrechen (Gesprächsführung mit 
Eltern) 

- Bsp.: rechtsextreme Mutter 
Schwierig wird es in Bezug auf eine Kindeswohlgefährdung, wenn das Kind 
soziale Einschränkungen zeigt, z.B. „mit Türken spreche ich nicht“ o.ä. 
-> in einem solchen Fall ist die Mutter mit den Auswirkungen auf das Kind zu 
konfrontieren 
 

Umgang mit Meldungen durch andere Eltern über andere Eltern / Familien 
 
- wenn Eltern über andere Eltern Meldungen beim Kindertagesstättenpersonal 

abgeben, dann hat die Kindertagesstätte keinen Auftrag, damit weiter zu arbeiten 
- stattdessen: die meldende Familie soll sich selbst an die betreffende Familie 

wenden („Sprechen Sie doch mal mit der Mutter darüber…“) 
- Oder Hinweis: Der Melder soll sich bitte an das Jugendamt wenden, wenn er die 

Situation als wichtig einschätzt 
- Ansonsten droht eine „Schieflage“ für die Rolle als Erzieherin 
- Keine Rückmeldung geben, wie z.B. „Ich habe das auch schon bemerkt!“ -> 

verletzt den Datenschutz 
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Wie gehe ich mit einer „latenten“ Risikogefährdung um? / Umgang mit Risikofamilien 
 

- „latente“ Kindeswohlgefährdungen sind schwierige und gefährliche Fälle 
- es gilt immer wieder erneut abzuwägen, ob die Situation noch tragbar ist 
- auch hier empfiehlt sich ein Austausch mit dem Kollegen und der Leitung (wie 

schätzen diese die Situation ein?) 
- ggf. kann eine Einzelbetreuungssituation mit dem Kind hergestellt werden -> nicht 

im Sinne von „aushorchen“, sondern im Sinne von „mehr verstehen) 
- nicht jeder Risikofaktor stellt auch eine Gefährdung dar (daher Austausch mit 

anderen wichtig) 
- auch bei Risikofamilien empfiehlt sich eine erhöhte Wachsamkeit 
- auch hier ggf. im Einzelfall etwas mehr kümmern 

 
   
Gibt es die Möglichkeit, ein Kind ohne das Einverständnis der Eltern beobachten zu 
lassen? 
 

- dies geht nur in Absprache mit dem Jugendamt 
- für eine solche Entscheidung trägt das Jugendamt dann auch die Verantwortung 
- Empfehlung: stützen Sie sich auf Ihre eigenen Beobachtungen 
 

 
Was sind „natürliche“ Verletzungen? 
 

- grundsätzlich gilt: Kinder können sich verletzen 
- wichtig ist, auf das eigene Gefühl zu achten: Sind die Erklärungen plausibel? 

Kann das Kind die Verletzung wirklich davon haben? 
 
 
Was mache ich, wenn eine Familie, bei der ich eine Gefährdung vermute, den Wohnort 
wechselt, vielleicht sogar ins Ausland zieht? 
 

- die beobachteten Beeinträchtigungen des Kindes schriftlich an das Jugendamt 
melden mit der Bitte um Weiterleitung 

- Erzieher aus Kindertagesstätten sind nicht befugt, in der neuen Kindertagesstätte 
anzurufen und Informationen weiter zu geben; daher gibt es für die KiTa nur die 
Möglichkeit, Informationen an das Jugendamt vor Ort weiter zu geben -> dieses 
muss die Information dann weiter leiten an das neu zuständige Jugendamt bzw. 
ggf. die neue Kindertagesstätte 

- bei einem Umzug ins Ausland, z.B. Frankreich: auch hier läuft die 
Informationsweitergabe über das Jugendamt „vor Ort“ -> dieses entscheidet dann 
über die nächsten Schritte; es gibt außerdem einen Internationalen Sozialdienst, 
der im Einzelfall einbezogen werden kann 
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Wer ist zuständig, z.B. bei Suizidandrohungen? 
 

- auch hier ist das Jugendamt der erste Ansprechpartner, dieses muss dann ggf. 
die weiteren Stellen, wie z.B. den Sozialpsychiatrischen Dienst des 
Gesundheitsamtes einschalten 

 
 
Rechtliche Konsequenzen für Erzieher bei „Unterlassung“? 
 

- Erzieher aus Kindertagesstätten kommen eigentlich nicht vor Gericht 
- Wichtig ist aber ein interner Ablauf -> dieser bietet im Zweifelsfall eine 

Absicherung (rechtlich geschützt durch ein internes Verfahren) 
- Hierdurch können Sie nachweisen, dass Sie sich an die Vorgaben gehalten 

haben (Dokumentation!) 
- es ist nicht möglich, immer zu 100 % richtig zu reagieren 
- Nicht zur eigenen Sicherheit immer gleich bei Jugendamt anrufen, sondern erst 

die folgenden Schritte: KiTa schätzt Gefährdung ein und führt Elterngespräch -> 
erst dann ist das Jugendamt einzuschalten 

- Zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos können Sie den Kinderschutzdienst 
hinzu holen 

 
 
Was tun, wenn es von verschiedenen Stellen verschiedene Einschätzungen gibt? 
 

- die Lebenssituationen sind wie ein Mosaik; eine Person ist nicht immer aggressiv, 
sondern kann sehr wohl auch gelassene Momente haben 

- zu bedenken ist, was die verschiedenen Einschätzungen für das Kind bedeuten, 
z.B. Unberechenbarkeit? 

- gegensätzliche Einschätzungen können ihre Berechtigung haben -> überprüfen: 
Wie kommen diese zustande?  

- Nicht sinnvoll ist zu diskutieren, wer „Recht“ hat 
- Bsp.: eine Mutter kann sehr versorgend sein und dennoch ihr Kind misshandeln 
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Welche Ausbildung haben Familienhelfer und was sind ihre Aufgaben?  
 

- gemäß § 31 SGB VIII gehört die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) zu den 
Hilfen zur Erziehung 

- Familienhelfer sind von ihrer Ausbildung her Sozialarbeiter / Sozialpädagogen  
- die SPFH hat vielfältige Aufgaben: Unterstützung der Familie in den 

Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsaufgaben, bei der Lösung 
von Konflikten als auch im Kontakt mit Ämtern / Institutionen 

 
 
 
4. Vorstellung des Kinderschutzdienstes 
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Wer ist Träger ?  Träger ist der Caritasverband für die Diözese Speyer e.V. 
 

Wozu ein Fach-  Der Fachdienst wurde 1993 eingerichtet mit dem Ziel: 

dienst? 
    Schutz und Hilfen für körperlich, sexuell und seelisch  
    misshandelte und vernachlässigte Kinder und  

Jugendlichen zu entwickeln und zu gewährleisten. 
 

Wer finanziert uns ? An der Finanzierung sind das Land Rheinland-Pfalz, der Kreis  
    Germersheim und der Caritasverband für die Diözese Speyer e.V. beteiligt. 
 

Unsere Hilfen   
und Maßnahmen  - Anbieten und Vermitteln von pädagogischen, psychologischen, 
      juristischen, medizinischen und anderen entsprechenden  
      Hilfen, um den Schutz des Kindes zu sichern. 
 

Im Einzelfall:   - Bei körperlicher Misshandlung und Vernachlässigung Beratung und 
      Hilfen für die Familien anbieten. 
    - Begleitung der Betroffenen im Klärungs- und Aufarbeitungsprozess der 
      sexuellen Gewalterfahrungen, bei Straf -und Vormundschaftsverfahren, 
      einschließlich der Prozessbegleitung. 
    - Begleitung und Hilfen zur Stabilisierung bei der weiteren Lebensgestaltung. 
    - Alltagspraktische Hilfen. 
    - Einzel- und Teamberatung für Alle, z.B. Lehrer/innen, Erzieher/innen, 
      Aufgabenfeld der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ für die Kindertagesstätten im 
Landkreis 
      Eltern, Verwandte und Vertrauenspersonen von Kindern, die mit den  
      Problemen der sexuellen, körperlichen und seelischen Misshandlung  

  und/oder Vernachlässigung konfrontiert sind. 
    - Es ist nicht unsere Aufgabe, an der Strafverfolgung von Tätern mitzuarbeiten oder  
      Anzeige zu erstatten 
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Präventive Angebote: - Kooperation und Vernetzung mit anderen Institutionen. 
    - Präventionsangebote für Kindergärten und Schulen zur Stärkung  
      und Stabilisierung von Kindern und Jugendlichen. 

- Informationen für Kinder und Jugendliche über Hilfen bei grenzüberschreitendem   
(sexueller / körperlicher Art) und vernachlässigendem Verhalten von Erwachsenen. 

    - Beratung und Fortbildung von Erzieher/innen und Lehrer/innen zu den o.g.  
      Tätigkeitsfeldern. 
 

Arbeitsweise:  - Das Kind steht im Mittelpunkt unserer Beratungs- und Hilfsangebote. 
      Wir respektieren die Grenzen; die die Betroffenen setzen und beteiligen  
      die Kinder, entsprechend ihrem Alter, an der Entwicklung von Hilfen. 
    - Wir berücksichtigen deren Vorstellungen zur Ausgestaltung von notwendigen  
      Maßnahmen. 
    - Wir gewährleisten die vertrauliche Behandlung der uns anvertrauten  
      Informationen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. 
    - Wir beraten Kinder und Jugendliche, auch ohne Wissen der Eltern. 
    - Wir arbeiten mit anderen Institutionen mit Wissen des Kindes zusammen 
    - Uns ist wichtig, dem Kind die nötige Zeit zu lassen, um Vertrauen zu  
      fassen; dazu gehört: dem Kind zu glauben und im Interesse des Kindes zu 
      arbeiten. 
    - Wir helfen dem Kind, seine Sprachlosigkeit zu überwinden, um über das 
      Erlebte sprechen zu können. 
 

Mitarbeiter/innen: - Werner Euchner (Dipl. Psychologe, Leiter)  
    - Annette Heck (Dipl. Sozialpädagogin) 
    - Stefanie Horländer (Dipl. Sozialpädagogin) 
 

Adresse:   Caritas Kinderschutzdienst Germersheim, Josef - Probst - Straße 7, 76726 
Germersheim,  
    Tel. 07274 / 50062-0,  Fax 07274 / 50062-20   
    email: kinderschutzdienst.germersheim@caritas-speyer.de 
    Web: www.kinderschutzdienst-germersheim.de 
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5. Verfahren im Jugendamt zu Kindeswohlgefährdung 
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6. Kooperationsvereinbarungen & offen gebliebene Themen 
 
Die Ergebnisse wurden in Kleingruppen zusammen getragen. 
 
GRUPPE 1 
Wünsche: 

- engere Zusammenarbeit zwischen JA & Kindergarten 
- Treffen im gemeinsamen Rahmen von Zeit zu Zeit… 
- mehr Öffentlichkeitsarbeit des Jugendamtes als positiv einzuschätzende 

Institution, die Hilfe anbietet 
- Personelle Ausstattung der KiTa´s sollte erhöht werden, da Dokumentation und 

Fachlichkeit deutlich gestiegen ist 
 
Vereinbarungen: 

- 1 x im Jahr gemeinsames Treffen (Anfang des Jahres) -> Stadt Kandel & VG, 
Schaidt, Büchelberg, Ort: Kandel, Prot. Kiga, Kandel) 

- Anfragen des JA immer über KiTa-Leitung 
- 1 x Treffen: ASD-Mitarbeiter + Einrichtung 

 
GRUPPE 2 
Themen: 

- Verfahren im Jugendamt vorgestellt 
- Arbeit des Jugendamt vorgestellt 
- Hinweise für Vorgehen in den KiTa´s 
- Vereinbarungen getroffen 

 
Vereinbarungen: 

- 2 x jährlich Treffen von KiTa´s + ASD, Januar und September 2010 (vorher 
Themensammlung, JA lädt ein) 

- 1. Termin: 13.1.2010, 9-11 Uhr  
 für Bellheim im Schülerhort „Iglus“ 

für Rülzheim  
 

 
GRUPPE 3 
 
Themen: 

- insgesamt sinkende Erziehungsfähigkeit der Eltern: daraus resultierende 
Probleme / Abnahme der Elternkompetenz 

- bei Kleinkindern fehlen elementarste Grundlagen (sitzen bleiben beim Essen / 
Tischsitten / Sprachentwicklung / Durchhaltevermögen/ motorische Entwicklung) 

- Hilflosigkeit der Eltern: fehlendes Verantwortungsbewusstsein bei Eltern / 
mangelnde Reife von Eltern 

�  gesamtgesellschaftliches Problem 



                                                                                                                                                          

              Dokumentation Fachtagung Kindertagesstätten   Seite 36 von 37 Seiten 

 

 
 
Vereinbarungen: 

- Teilnahme am Team und anonyme Beratungen auf aktuelle Fallanfrage 
- Mail-Erreichbarkeit und telefonische Erreichbarkeit 
- 1 x jährlicher Termin im KiGa vor Ort 
- Wunsch nach Elternkursen / vor Geburt verpflichtend? 

 
 
GRUPPE 4 
 
Vereinbarungen: 

- Kindergärten melden sich beim jeweiligen Sozialarbeiter, um Termin zum Treffen 
von Absprachen zu vereinbaren (innerhalb von 6 Monaten) 

- Kinderschutzdienst geht nach Einrichtung der zusätzlichen 50%-Stelle auf die 
KiTa´s zu 

 

       
 
7. Abschluss 
 
Zusammenfassend lassen sich drei Hauptthemen als Ergebnisse festhalten: 

1. Die Kooperation zwischen den verschiedenen Partnern (Kindertagesstätten, 
Kinderschutzdienst und Jugendamt) kann weiter vertieft werden. 

2. Die Kindertagesstätten sind angehalten, interne Abläufe im Umgang mit 
Kindeswohlgefährdung festzulegen. Dies dient letztendlich auch der eigenen 
Absicherung der Mitarbeiter. 

3. Fortbildungsbedarf in Bezug auf Gesprächsführung mit Eltern wurde mehrfach 
benannt. In 2009 finden bereits zwei Termine zu diesem Thema statt. In 2010 soll 
dieses Fortbildungsangebot aufgrund der hohen Nachfrage erneut angeboten 
werden. 
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Impressum: 
 
Rita Weindel-Jöckle 
Fachbereichsleiterin Soziale Dienste der Jugendhilfe  
 
Martina Elsner 
Netzwerk Kindeswohl und Kindergesundheit 
Tel.: 07274-53-373 
Mail: m.elsner@kreis-germersheim.de 
 
 
Kreisverwaltung 
Jugendamt 
Bismarckstr. 4 
76726 Germersheim 
www.kreis-ger.de 
 


